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Statuten
des
Selbstverteidigungs Club Kreuzlingen

Allgemeines

1.1 Der am 26. April 1956 gegriindete Selbstverteidigungs Griindung und Sitz
Club Kreuzlingen (SVCK), mit Sitz in Kreuzlingen, ist eine
Vereinigung von Freunden der Budo-Sportarten, insbe-
sondere der waffenlosen Selbstverteidigung Ju-Jitsu und
des Mattenkampfsportes Judo und besitzt Rechtsperson-
lichkeit gemass Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches.

1.2 Vereinszweck Zweck

1.2.1 Weiterbildung und Austausch von Erfahrungen in
den Budo-Sportarten, insbesondere in waffenloser
Selbstverteidigung Ju-Jitsu und im Mattenkampf-
sport Judo.

1.2.2 Organisation und Durchftihrung von regelmassigem

waochentlichen Training zur Kraftigung von Geist

und Korper.

Abhalten von Prifungen.

Pflege der Kameradschaft durch gesellige Zusam-

menkunfte der Mitglieder unter Wahrung der politi-

schen und konfessionellen Neutralitat.

==
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1.3 Der Selbstverteidigungs Club Kreuzlingen ist Mitglied des
Schweizerischen Judo- und Ju-Jitsu-Verbandes (SJV).

Mitgliedschaft

2.1 Der Verein besteht aus Aktiv-, Passiv-, Frei- und Ehrenmit-
gliedern.

2.2 Aktivmitglied kann jede gut beleumundete Person werden. Aktivmitglied

2.3 Passivmitglied kann jede gut beleumundete Person wer-
den. Passivmitglieder haben zu Ubungen, Prifungen und Passivmitglied
geselligen Anlassen freien Eintritt. Sie kdnnen auch der
Generalversammlung beiwohnen, haben aber kein Stimm-
recht.
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Eintritt

Freimitglied

Ehrenmitglied

Rechte und
Pflichten

Adressanderung

Austritte und
Ubertritte

Dispensation

Ausschluss

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch den Vorstand,
gestitzt auf eine dem Préasidenten schriftlich abzugeben-
de Anmeldung. Gegen einen ablehnenden Entscheid steht
dem Gesuchsteller das Rekursrecht an die GV zu, welche
endgultig entscheidet.

Freimitglied wird jedes Aktivmitglied, welches dem SVCK
ununterbrochen 20 Jahre angehort hat.

Personen, welche dem SVCK besondere Dienste erwiesen
haben, kdnnen auf Antrag des Vorstandes durch die GV
zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Frei- und Ehrenmit-
glieder geniessen die gleichen Rechte wie die Aktivmit-
glieder. Sie zahlen keinen Club-Jahresbeitrag, wohl aber
die SJV Jahresmarke, falls sie diese beziehen.
Rechte und Pflichten der Mitglieder
2.7.1 Durch die Aufnahme in den SVCK ist jedes Mitglied
in allen Vereinsangelegenheiten stimm- und wahlbe-
rechtigt (Ausnahme Passivmitglieder). Es anerkennt
die Statuten und Reglemente des Clubs sowie die
von dessen Organen gefassten Beschlisse.
2.7.2 Jedes Mitglied ist berechtigt, jederzeit Aufschluss
uber alle Beschliusse und Reglemente zu verlangen.
2.7.3 Jedes Mitglied ist verpflichtet, Adressanderungen
innert 30 Tagen schriftlich dem Aktuar mitzuteilen.

Austritte und Ubertritte sind auf Quartalsende dem Prési-
denten schriftlich mitzuteilen. Die Kindigungsfrist betragt
3 Monate.

Gesuche um Dispensation von der Beitragspflicht (Orts-
abwesenheit, Krankheit oder Militardienst von langerer
Dauer) sind dem Prasidenten schriftlich zu unterbreiten.
Dispensierte Mitglieder sind nur vom Monatsbeitrag
befreit.

Ausschluss

3.1

Mitglieder kbnnen durch den Vorstand ausgeschlossen
werden, wenn sie dem Vereinszweck zuwiderhandeln, das
Ansehen des Vereins schadigen oder Statuten, Reglemen-
te und Trainingsvorschriften missachten.
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3.2 Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren
jeden Anspruch auf das Vereinsvermogen.

Organisation
4.1 Das Vereinsjahr fallt mit dem Kalenderjahr zusammen.
4.2 Organe des Vereins

4.2.1 Generalversammlung
4.2.2 Vorstand

4.2.3 Technische Kommission
4.2.4 Rechnungsrevisoren
4.2.5 Delegierte

4.3 Die ordentliche Generalversammlung findet in der Regel
im 1. Quartal des neuen Jahres in Kreuzlingen statt. Die
Einladung erfolgt mindestens 3 Wochen vor deren Abhal-
tung durch Zirkular unter Angaben der Traktanden.

4.4 Eine ausserordentliche Generalversammlung kann in drin-
genden Fallen eines Vorstandsbeschlusses, oder wenn
mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder deren
Abhaltung verlangt, einberufen werden.

4.5 Kompetenzen der Generalversammlung

4.5.1 Abnahme der Jahresberichte und Rechnungen des
Vorstandes, der Technischen Kommission und der
Rechnungsrevisoren sowie der Berichte von Dele-
gierten und anderen Kommissionen.

4.5.2 Wahl des Vorstandes, der Technischen Kommis-

sion, der Rechnungsrevisoren und Delegierten

sowie anderer Kommissionen.

Festsetzung des Jahresbeitrages.

Ernennung von Frei- und Ehrenmitgliedern.

Entscheid tber Rekurse.

Beschlussfassung Uber die Zugehorigkeit zu ande-

ren Organisationen.

Statutenrevision.

Erledigung aller Geschéfte, die nach Gesetz und

Statuten nicht in die Kompetenz anderer Organe

fallen.

4.5.9 Aufldsung des Vereins.

A BAAAD
A
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Vereinsjahr

Organe des Vereins

ordentliche GV

ausserordentliche
GV

Kompetenzen der
GV
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Abstimmung

Auflésung

Vorstand

Kompetenzen des
Vorstand

4.6

4.7

4.8

Die GV fasst ihre Beschliisse mit einfachem, offenen Mehr,
wenn nicht durch Mehrheitsbeschluss geheime Abstim-
mung verlangt wird. Bei Stimmengleichheit kommt dem
Prasidenten der Stichentscheid zu. Bei Auflésung des Ver-
eins ist die Zustimmung von 4/5 der anwesenden Mitglie-
der notwendig. Die Auflosung darf auch dann nicht erfol-
gen, wenn 12 Mitglieder die Weiterfihrung verlangen.
Wird der Verein aufgeldst, so bleibt das gesamte Vereins-
vermdgen wahrend 10 Jahren auf der Thurgauischen Kan-
tonalbank deponiert. Wird innerhalb von 7 Jahren ein
neuer Selbstverteidigungs Club in Kreuzlingen gegriindet,
welcher ahnliche Statuten hat wie der SVCK, so fallt die-
sem Club nach 3 Jahren des Bestehens das eingefrorene
Vermogen zu. Der neue Club muss mindestens 15 Mitglie-
der zahlen. Andernfalls geht das Vermo&gen an die Heilsar-
mee Kreuzlingen Uber. Antrage der Mitglieder an die GV
sind schriftlich dem Vorstand einzureichen.

Der Vorstand wird aus der Mitte der Aktiv-, Frei- und
Ehrenmitglieder fir die Dauer eines Jahres gewéahlt und
besteht aus:

4.7.1 Prasident
4.7.2 Vize-Prasident
7.3 Aktuar

7.4 Kassier

4.7.5 Beisitzern

4.
4.

Der Vorstand ist der GV kollektiv fir eine ordentliche
Geschaftsfliihrung verantwortlich. Prasident und neue Vor-
standsmitglieder sind einzeln, die im Amte verbleibenden
in globo zu wahlen.

Kompetenzen des Vorstandes

4.8.1 Einberufung und Leitung von Versammlungen.
4.8.2 Vorbereitung der Geschafte fur Versammlungen.
4.8.3 Aufnahme und Ausschlisse von Mitgliedern.

4.8.4 Jahrliche Berichterstattung und Rechnungstellung.
4.8.5 Vollziehung der Beschlisse der GV.

4.8.6 Vertretung des Vereins nach aussen, wobei Prési-

dent oder Vize-Prasident mit Aktuar oder Kassier
rechtverbindliche Unterschrift fuhren.

4.8.7 Ernennung der Stellvertreter fur Aktuar, Kassier, Bei-
sitzer und Trainer, wenn diese vor der GV zurucktre-
ten.
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4.8.8 Weitere Befugnisse, die ihm die Statuten einrau-
men.

4.9 Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn 3 Mitglieder anwe-
send sind. Er tagt auf Einberufung durch den Prasidenten
oder wenn 4 Mitglieder es verlangen. Er fasst die
Beschlisse mit einfachem, offenen Mehr.

Funktion des Vorstandes

5.1 Der Prasident vertritt den Club nach aussen und uber- Prasident
wacht den gesamten Geschaftsgang. Er beruft ein und lei-
tet die Vorstandssitzungen und die Generalversammlung.
Er Gberwacht Protokollierung und Ausfiihrung der
Beschlisse des Vorstandes und der GV. Er verfasst den
Jahresbericht und visiert die Kassabelege. Der Vize-Prasi- Vize-Président
dent Gbernimmt bei Verhinderung die Funktion des Prasi-
denten.

5.2 Der Aktuar fuhrt die Protokolle, das Mitgliederverzeichnis  Aktuar
und erledigt die Korrespondenz.

5.3 Der Kassier fuhrt die Kasse und verwaltet das Vereinsver- Kassier
maogen. Er verfiigt mit dem Prasidenten tUber Postscheck
und Bankkonti. Auf Jahresende hat er die Rechnung
abzuschliessen und sie zur Prifung den Rechnungsrevi-
soren und der GV vorzulegen.

5.4 Der Vorstand kann den Beisitzern die Erledigung einzelner Beisitzer
Geschafte tbertragen.

5.5 Die Technische Kommission wird von der GV vorzugswei- Technische
se aus dem Kreise der Meisterklasse auf die Dauer von 1 ~ Kommission
Jahr gewahlt. Die Aufgaben werden ihr vom Vorstand und
der GV Ubertragen.

5.6 Die Trainer werden von der TK bestimmt. Wenn ein Trainer
Honorartrainer (mehr als 500.- SFr. pro Jahr) verpflichtet
wird, geschieht das durch den Vorstand und die TK, mit
anschliessender Bestatigung durch die GV.
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Rechnungsrevisoren 5.7 Die Rechnungsrevisoren werden von der GV aus dem

Delegierte

Vereinsvermogen

Jahresbeitrag
Passivbeitrag

Eintrittsgebuhr

Zahlungstermin

Eintritt

Austritt

5.8

Kreise der Aktiv-, Passiv- und Freimitglieder auf die Dauer
von 2 Jahren gewahlt. Sie haben das Recht, Buchhaltung
und Belege einer grindlichen Revision zu unterziehen
oder Stichproben zu machen. Samtliche Unstimmigkeiten
sind sofort dem Préasidenten zu Handen des Vorstandes
zu melden. Auf Jahresende prifen sie die Rechnungsab-
schlisse und erstatten der GV schriftlichen Bericht und
Antrag.

Delegierte werden von der GV jeweils fur 1 Jahr gewahlt.

Finanzielles

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Das Vereinsvermdgen wird gebildet aus Eintrittsgebuhren,
Mitgliederbeitragen, Passivbeitragen, Beitragen fur Ein-
fihrungskurse sowie Ueberschiissen von Veranstaltun-
gen. Es haftet fur alle Verbindlichkeiten des Vereins. Eine
personliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen
Das Vereinsvermdgen muss mindelsicher angelegt wer-
den.

Der Jahresbeitrag fur Aktiv- und Passivmitglieder wird all-
jahrlich von der GV festgelegt. Der Beitrag fur die Passiv-
mitglieder ist so anzusetzen, dass er mindestens die
Kosten abdeckt, die dem Club pro Passivmitglied alljahr-
lich erwachsen. Die Eintrittsgebihr und die Gebuhr fir die
Einfihrungskurse werden vom Vorstand festgelegt.

Der Jahresbeitrag ist jeweils im 1. Quartal des neuen Jah-
res im voraus zu bezahlen. Ruckstandige Beitrdge kdnnen
per Nachnahme eingezogen werden. Bei Nichteinlgsen
Ic_Ier Nachnahme kann der Vorstand das Mitglied aussch-
ilessen.

Neue Aktivmitglieder haben den Jahresbeitrag erst flr den
dem Eintritt folgenden Monat zu bezahlen. Bei Wiederein-
tritt ehemaliger Aktivmitglieder wird keine Eintrittsgebuhr
mehr erhoben.

Die Aktivmitglieder zahlen die Beitrage fur die Dauer ihrer
Mitgliedschaft. Passivmitglieder zahlen den Beitrag fur
das laufende Jahr.
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6.6 Aktivmitglieder, die zu Passivmitgliedern tbertreten, zah-  Ubertritt
len fur das laufende Jahr keinen Passivbeitrag. Passive,
die zu den Aktiven tbertreten, zahlen den Beitrag vom fol-
genden Monat an.

Diverses
7.1 Entschadigung

7.1.1 Die Vorstandsmitglieder und Trainer sind von der Entschadigung
Beitragspflicht befreit. Innen sind ferner alle im
Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit flr den Verein
stehenden Auslagen wie Telefonspesen, Porti, etc.
zu verguten.
7.1.2 Der Technischen Kommission und den Delegierten
sind in begrindeten Fallen die Auslagen fur Bahn,
Verpflegung usw. zu vergiten.

7.2 Die Vorstandsmitglieder des SVCK arbeiten ehrenamtlich.
Die Trainer erhalten eine Entschadigung.

7.3 Im Streitfalle entscheidet der Vorstand uber die Anwen- Statuten
dung dieser Statuten.

7.4 Generelle Anderungen sind Sache der Generalversamm-  Anderungen
lung.

7.5 Antrdge auf Statutenrevision sind dem Vorstand minde- Statutenrevision
stens 3 Monate vor der nachsten Generalversammlung
schriftlich einzureichen.

Diese Statuten sind an der ordentlichen Generalversammlung
des SVCK vom 25. Februar 2000 revidiert und genehmigt wor-
den. Sie lI6sen diejenigen vom 26. Februar 1988 ab sofort ab.

Kreuzlingen, 25. Februar 2000

Prasident: Aktuar:
— . .
I':f';“' }/—‘E- —— (;: :{“&*‘f{ﬂ'{”f_}{:

25. FEBRUAR 2000 7



	Statuten des Selbstverteidigungs Club Kreuzlingen
	Allgemeines
	Gründung und Sitz
	Zweck

	Mitgliedschaft
	Aktivmitglied
	Passivmitglied
	Eintritt
	Freimitglied
	Ehrenmitglied

	Rechte und Pflichten
	Adressänderung
	Austritte und Übertritte
	Dispensation

	Ausschluss
	Organisation
	Vereinsjahr
	Organe des Vereins
	Generalversammlung
	ordentliche GV
	ausserordentliche GV
	Kompetenzen der GV
	Abstimmung
	Auflösung

	Vorstand
	Kompetenzen des Vorstandes
	Präsident
	Vize-Präsident
	Aktuar
	Kassier
	Beisitzer


	Technische Kommission
	Trainer
	Rechnungsrevisoren
	Delegierte

	Finanzielles
	Vereinsvermögen
	Jahresbeitrag
	Passivbeitrag
	Eintrittsgebühr
	Zahlungstermin
	Eintritt
	Austritt
	Übertritt

	Diverses
	Entschädigung
	Statuten
	Änderungen
	Statutenrevision



